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1. �Arbeitsrecht und Kirche –  
Zeitschrift für  
Mitarbeitervertretungen.  
Erscheint 4 x im Jahr

5. �Die RechtsSammlung für Mitarbeiter- 
vertretungen – Wichtige Gesetze 
und Verordnungen aus dem 
staatlichen und kirchlichen 
Bereich für die MAV-Arbeit. 

Entscheidungs-
Sammlung

Zum kirchlichen 
Arbeitsrecht

3. �EntscheidungsSammlung zum 
kirchlichen Arbeitsrecht. 
Onlineportal mit allen 
wichtigen Entscheidungen  
für die MAV (siehe S. 151)

4. �MVG-EKD – Kommentar zum 
Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland

Schnelldienst
Rechtsprechung für
Mitarbeitervertretungen

2. �Schnelldienst – Rechtspre-
chung für Mitarbeiterver-
tretungen. Für Abonnen-
ten der AuK monatlich per 
E-Mail
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Verfahrensrechtliche Aspekte der Anrufung   

der Einigungsstelle gemäß § 36a MVG-EKD

Corona-Krise: Und was wird aus der MAV-Arbeit?

Zwischenruf

Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 veröffentlicht

Rechtsprechung

B E R N H A R D  B A U M A N N - C Z I C H O N

Chefredakteur

Dieser Ausgabe liegt in 
einigen Postleitzahlen-
bereichen das Programm 
von Arbeit und Leben  
in Herford bei. Wir bitten  
um Beachtung.

Liebe Leserinnen und Leser,
vor wenigen Tagen beschwerte sich eine Mitarbeitervertretung darüber, dass – mal 

wieder – Arbeitszeiten ohne Beteiligung der Mitarbeitervertretung angeordnet wurden. 
›In Corona-Zeiten dürfen wir das‹, war die Antwort der Pflegedienstleitung. Natürlich wis-
sen wir, dass das Unsinn ist. Und man darf wohl auch davon ausgehen, dass die Pflege-
dienstleitung dies weiß.

Dies Beispiel macht deutlich, welche Gefahren – neben den gesundheitlichen – die 
gegenwärtige Krisensituation mit sich bringt. An vielen Stellen wird der Versuch unter-
nommen, im Windschatten der Krise etwas zu erreichen, was in normalen Zeiten nicht 
möglich ist. Für Mitarbeitervertretungen heißt es deshalb in dieser Situation, besonders 
aufzupassen. Es geht um den Schutz der Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
auch durch eine funktionsfähige Mitarbeitervertretung. Das schließt nicht aus, dass Mit-
arbeitervertretungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser durchaus schwie-
rigen Zeit zu mehr Flexibilität bis hin zu Sonderopfern bereit sind. Aber es macht eben 
einen Unterschied, ob Menschen aufgrund ihres christlichen, ihres ethischen oder zivil-
gesellschaftlichen Engagements sich zum Beispiel bereit erklären, anstatt acht Stunden 
täglich in Zwölf-Stunden-Schichten zu arbeiten, oder ob sie ohne Beteiligung der Mitarbei-
tervertretung dazu verdonnert werden. Wenn die Mitarbeitervertretung beteiligt ist, kann 
sie zum einen sicherstellen, dass der Grundsatz der Freiwilligkeit gewahrt bleibt, und zum 
anderen, dass hinreichender Ausgleich für diese besondere Belastung gewährt wird.

Gerade in dieser Krise zeigt sich, welche Einrichtung und welche Führungskräfte ver-
standen – und akzeptiert – haben, dass Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bedeu-
tet, dass diese einen gleichgewichtigen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat.

Gerade in Krisenzeiten sind die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährdet, 
und genau deshalb ist Mitbestimmung gerade in Krisenzeiten unverzichtbar.

Wir wünschen Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen, dass Sie gut durch diese 
schwierige Zeit kommen.

Mit den besten Wünschen
Ihr Bernhard Baumann-Czichon
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Verfahrensrechtliche  
Aspekte der Anrufung  
der Einigungsstelle 
gemäß  § 36a MVG-EKD

Seit dem 1. Januar 2020 sieht 
das Mitarbeitervertretungs-
gesetz die verbindliche Eini-
gungsstelle zur Klärung von 
Regelungsstreitigkeiten vor. 
Folgt man der Rechtsprechung 
einiger Kirchengerichte, so 
soll die Einigungsstelle jedoch 
nur zuständig sein, wenn der 
Arbeitgeber an der Bildung 
der Einigungsstelle mitge-
wirkt hat. Der Autor führt 
durch die verwirrenden Rege-
lungen des Gesetzes und ver-
hilft der Einigungsstelle zu der 
gewollten Verbindlichkeit.

D R .  V O L K E R  S T E L L J E S

Mit der Novellierung des § 36a MVG-EKD1 ist das Recht 
der Einigungsstelle in weitem Umfang neu geregelt 
worden. Insbesondere ihre Bildung ist erleichtert wor-
den, weil die Einigungsstelle nach neuem Recht nicht 
nur, wie nach dem bis zum 31. Dezember 2019 gelten-
den Rechtszustand (a. F.), durch Dienstvereinbarung 
gebildet werden kann, sondern gemäß § 36a Abs. 1  
Satz 1 seit dem 1. Januar 2020 auch auf Antrag der Mit-
arbeitervertretung oder der Dienststellenleitung für 
den Einzelfall (spontan oder ›ad hoc‹).

Durch die so geschaffene Möglichkeit der einseiti-
gen Anrufung ohne die Notwendigkeit einer Einigung 
in Form einer Dienstvereinbarung dürfte die Einigungs-
stelle für die Mitbestimmungspraxis wesentlich an 
Bedeutung gewonnen haben. Damit rücken auch Fra-
gen in das Blickfeld, die sich aus dem Zusammenwirken 
von Anrufung, Bildung und Durchführung der Eini-
gungsstelle einerseits und der Durchführung des Mit-
bestimmungsverfahrens (§ 38) andererseits ergeben. 
Neu sind diese Fragen nicht unbedingt, doch bedürfen 
einige von ihnen mit Rücksicht auf den geänderten 
Rechtszustand der erneuten Beantwortung. Zwei 
Fragen dürften dabei für die Mitbestimmungspraxis 
besonders relevant sein: 

> Unter welchen verfahrensmäßigen Voraussetzun-
gen kann die Einigungsstelle angerufen werden, 
insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben des 
fristgebundenen Mitbestimmungsverfahrens nach 
§ 38?

> Und kann, wenn im Mitbestimmungsverfahren 
eine Einigung nicht zustande kommt, die Eini-
gungsstelle wirklich nur dann angerufen werden, 
wenn sie bereits besteht (§ 38 Abs. 4 Satz 1 und 2, 
§ 47 Abs. 3 Satz 1), auch wenn das Bestehen der Eini-
gungsstelle nach der Formulierung des § 38 Abs. 4 
Satz 4 für die Anrufung keine Bedingung ist?

I. Verfahren der Anrufung der 
Einigungsstelle

Bei der Frage, welche verfahrensmäßigen Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen, damit die Einigungsstelle 
angerufen werden kann, sind nach dem Gesetzestext 
drei verschiedene Regelungen zu unterscheiden: 

1 Im Folgenden sind Paragra-
fen ohne Gesetzesangabe 
solche des MVG-EKD in der 
Fassung der Bekanntma-
chung der Neufassung 
des Kirchengesetzes über 
Mitarbeitervertretungen in 
der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (MVG-EKD) 
vom 1. Januar 2019 (ABl. 
EKD S. 2), geändert am 13. 
November 2019 (ABl. EKD 
S. 322).


